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Frage zu Daten beim RKI / Abgrenzung zwischen ,,Datenschutz'' und 

,,ärztlicher Schweigepflicht'' 

 

Sehr geehrter  

 

Ihre o. g. Anfrage zur ärztlichen Schweigepflicht und zum Datenschutz betreffend 

anonymisierte personenbezogene Daten, die gemäß § 7 Abs. 3 Infektionsschutz-

gesetz (IfSG) ans Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldet werden müssen, ist beim 

Thüringer Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

(TLfDI) eingegangen. 

 

Folgendes kann ich Ihnen zu Ihrer Anfrage mitteilen:  

 

Vorliegend ist zu unterschieden zwischen direkt an der Patientenversorgung betei-

ligten Einrichtungen und Ärzten und medizinsichen Forschungseinrichtungen.  

 

Das RKI ist eine Forschungseinrichtung und nicht direkt an der Patientenversor-

gung beteiligt. Daher unterliegen die Mitarbeiter des RKI nicht der ärztlichen 

Schweigepflicht nach § 203 StGB. Als Bundesbehörde unterliegt das RK jedoch 
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dem geltenden Datenschutzrecht und der Datenschutz-Grundverordnung (DS-

GVO).  

 

Darüber hinaus besteht die ärztliche Schweigepflicht nach § 203 StGB nicht für 

Ärzte, die im Rahmen der Patientenversorgung Kenntnis von meldepflichtigen Er-

krankungen erlangen, da die Ärzte gesetzlich nach §§ 6 ff. des Infektionsschutz-

gesetzes (IfSG) zur Meldung dieser Erkrankungen verpflichtet sind. Jedoch dürfen 

die meldenden Ärzte gemäß § 203 StGB unbefugte Dritte nicht darüber informie-

ren, dass und über welche betroffenen Personen sie die Meldung an das RKI ab-

geben haben.  

 

Ich hoffe, Ihnen mit diesen Informationen weitergeholfen zu haben. Sollten Sie 

Nachfragen haben, können Sie sich gern erneut an den TLfDI wenden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

 




